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Bekanntmachung für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Unionsbürgerinnen/Unionsbürger) zur Wahl zum Europäischen Parlament in der Bundesrepublik 
Deutschland 

 

Am 9. Juni 2024 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik 

Deutschland statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie am Wahltag 

1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union besitzen, 
2. das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland oder in den übrigen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union1) eine Wohnung innehaben oder sich mindestens seit dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten 
(auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgender Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet), 
4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen 
Staatsangehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäischen Parlament ausgeschlossen sind, 
5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen sind. Die erstmalige Eintragung erfolgt 
nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu stellen; er soll bald nach dieser Bekanntmachung 

abgesandt werden. 
 
Einem Antrag, der erst nach dem 19. Mai 2024 (21. Tag vor der Wahl) bei der zuständigen Gemeinde eingeht, kann 
nicht mehr entsprochen werden (§ 17a Abs. 2 der Europawahlordnung). 
 
Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrages bei der Wahl am 13. Juni 1999 oder einer späteren Wahl zum Europäischen 
Parlament in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden, so ist ein erneuter Antrag 
nicht erforderlich. Die Eintragung erfolgt dann von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen 
Voraussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum 19. Mai 2024 gegenüber der zuständigen Gemeinde 
auf einem Formblatt beantragen, nicht im Wählerverzeichnis geführt zu werden. Dieser Antrag gilt für alle künftigen 
Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie erneut einen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 
 
Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wählverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen 
worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der Wahl einen erneuten Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
stellen. 
 
Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland ist ein erneuter Antrag 
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis erforderlich. 
 
Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter können bei den Gemeinden in der Bundesrepublik 
Deutschland angefordert werden. 
 
Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerberin / Wahlbewerber ist u. a. Voraussetzung, dass Sie am Wahltag 

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, 
3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union, dem Sie angehören, 
von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 
 
Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit den Wahlvorschlägen ist eine Versicherung an 
Eides statt abzugeben über das Vorliegen der o. g. Voraussetzungen für die aktive oder passive Wahlteilnahme. 
 
 
 
Roth, den 15.03.2024  Noah Pamer 
  Kreiswahlleiter 
 
 
1) Nicht zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland nach dem 
Zeitpunkt, ab dem nach Artikel 50 Absatz 3 EUV die Verträge dort keine Anwendung mehr finden. 
 
 
 ____________________________ 
 
 
  

 

Teil Landratsamt  
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Unterhaltsvorschussstelle 

 
 

Öffentliche Zustellung 

 
 
Das Landratsamt Roth – Unterhaltsvorschussstelle – hat an Herrn 
 
Name: Vasilev   Vorname: Sergey 
 
Zuletzt wohnhaft: Kyzyl Asker, Kasachstan   
 
am 04.03.2024 eine Zahlungsaufforderung zur möglichen Heranziehung von Unterhaltsleistungen gerichtet (Az.: 36-
Vasilev). 
 
Herr Vasilev ist unbekannten Aufenthalts. Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung wird hiermit bekannt gegeben, 
dass die Zahlungsaufforderung beim Landratsamt Roth, Unterhaltsvorschussstelle, Weinberg 1, 91154 Roth, Zimmer 
43, hinterlegt ist. 
 
Herr Vasilev wird hiermit aufgefordert, das Auskunftsersuchen selbst oder durch einen bevollmächtigte/n Vertreter*in 
in Empfang zu nehmen. 
 
Das Auskunftsersuchen gilt gemäß Art. 15 Abs. 2 Satz 6 des Bayer. Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes als zugestellt, wenn seit dem Tage der Veröffentlichung dieses Schreibens im Amtsblatt des 
Landkreises Roth zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Hinweis (Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG): 
Mit der öffentlichen Zustellung des bezeichneten Dokuments werden Fristen (z.B. Rechtsmittelfrist) in Gang gesetzt, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Roth, 04.03.2024  Stegmann 
  Landratsamt Roth 
  Unterhaltvorschussstelle 
 
 
Unterhaltsvorschussstelle 

 
 

Öffentliche Zustellung 

 
 
Das Landratsamt Roth – Unterhaltsvorschussstelle – hat an Frau 
 
Name: Sandu   Vorname: Nicoleta 

 
Letzte bekannte Anschrift: Laminoarelor Str. Nr. 5, 320018 Resita, Rumänien 

 
am 25.09.2023 ein Schreiben gerichtet (Az. 36-Lungu/Bi). 
 
Das Schreiben konnte nicht zugestellt werden. Frau Sandu ist unbekannten Aufenthalts. Zum Zwecke der 
öffentlichen Zustellung wird hiermit bekannt gegeben, dass das Schreiben beim Landratsamt Roth, 
Unterhaltsvorschussstelle, Weinbergweg 1, 91154 Roth, Zimmer 44, hinterlegt ist. 
 
Frau Sandu wird hiermit aufgefordert, das Schreiben selbst oder durch einen bevollmächtigte/n Vertreter*in in 
Empfang zu nehmen. 
 
Das Schreiben gilt gemäß Art. 15 Abs. 2 Satz 6 des Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes als 
zugestellt, wenn seit dem Tage der Veröffentlichung dieses Schreibens im Amtsblatt des Landkreises Roth zwei 
Wochen verstrichen sind. 
 
Hinweis (Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG): 
Mit der öffentlichen Zustellung des bezeichneten Dokuments werden Fristen (z.B. Rechtsmittelfrist) in Gang gesetzt, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Roth, 12.03.2024  Bischoff 
  Landratsamt Roth 
  Unterhaltvorschussstelle 
 
 
 ____________________________ 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische 
Bauordnung (BayBO) 
Baugenehmigung für die Nutzungsänderung von einem bestehenden Versicherungsbüro zu 
Behandlungsräumen für die Erweiterung einer Zahnarztpraxis, FlNr. 126, Gemarkung Greding, Stadt Greding 

 
 
Mit Bescheid vom 04.03.2024 der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes Roth, Vorgangs-Nr. B-19-2024, 
wurde die Baugenehmigung für das o. g. Vorhaben unter Auflagen und Bedingungen erteilt.  
  
Da am Verfahren mehr als 20 Eigentümer oder Erbbauberechtigte von benachbarten Grundstücken beteiligt sind, 
wird die notwendige Zustellung einer Ausfertigung der Baugenehmigung durch diese öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
  
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach erhoben werden. 

 
Die Klage kann schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: 
Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach 
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach, 
Hausanschrift: Promenade 24 – 28, 91522 Ansbach 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung 
zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
  
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! 

 Nähere Informationen zur elektronischen Erhebung einer Klage entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit unter www.vgh.bayern.de. 

 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

  
Hinweise zur Akteneinsicht:  
Beteiligte können die Akten des Baugenehmigungsverfahrens bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde (Landratsamt 
Roth, Weinbergweg 1, 91154 Roth, Zimmer U40) innerhalb der allgemeinen Dienstzeiten (Montag/Dienstag von 8.00 
– 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr; Mittwoch/Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr und 
13.00 – 18.00 Uhr) nach telefonischer Terminvereinbarung (Tel. 09171 81-1140 oder -1141 oder -1130) einsehen. 
Sie können auch einen Abdruck der Baugenehmigung schriftlich anfordern. 
 
 
 ___________________________ 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 des Schulverbandes Dr.-Mehler-Schule 

 
Nachstehend wird gemäß Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO i. V. m. Art. 24 Abs. 1 KommZG die 
Haushaltssatzung des Schulverbandes Dr.-Mehler-Schule amtlich bekannt gemacht. 
 
Das Landratsamt Roth hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung geprüft und mit Schreiben vom 
04.03.2024; Nr. 20-Ec Az. K 027-941 festgestellt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 
ordnungsgemäß zustande gekommen ist und keine genehmigungspflichtigen Bestandteile nach Art. 40 KommZG in 
Verbindung mit Art. 67 und 71 GO enthält. 
 
Der Haushaltsplan wird nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung in der Geschäftsstelle des Schulverbandes 
Dr.-Mehler-Schule, Bahnhofstraße 4, 91166 Georgensgmünd, während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich 
zugänglich gemacht. Im Übrigen kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und allen weiteren Anlagen für 
die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit entweder in Papier oder elektronisch eingesehen werden. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
des 

SCHULVERBANDES DR.-MEHLER-SCHULE 
(Georgensgmünd, Landkreis Roth) 

für das Haushaltsjahr 2024 

 
Aufgrund der Art. 9 Abs. 7 und 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m.  
Art. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) erlässt der Schulverband Dr.-Mehler-Schule 
folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im 
Verwaltungshaushalt 

 
 in den Einnahmen und 
 
 Ausgaben mit 996.200 EURO 

 
und im Vermögenshaushalt 

 
 in den Einnahmen und 
 
 Ausgaben mit 140.000 EURO 

 
ab. 
 
 

§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
  

 

Sonstige amtliche Bekanntmachungen 
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§ 4 
 
1. Schülerzahl 

 
Für die Berechung der Schulverbandsumlagen wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. 
Oktober 2023 festgesetzt auf  
 

427 Verbandsschüler. 

 
Dabei entfallen  

375 Schüler auf Georgensgmünd 

und 
52 Schüler auf Röttenbach. 

 
 
2. Verwaltungsumlage 

 
a) 
 

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 

 780.700 EURO 

 festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 

  
b) Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 

 1.828,33724 EURO 

 festgesetzt. 
 
3. lnvestitionsumlage 

 
Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt 
 
 
4. Fälligkeit der Umlagen 

 
Die Umlagen sind jeweils zu 1/4 des Jahresbetrages fällig am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.. 
 
 

§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
135.000 EURO festgesetzt. 
 
 

§ 6 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
 
Georgensgmünd, 13.03.2024 
Schulverband Dr.-Mehler-Schule 
 
 
Friedrich Koch 
Schulverbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Brunnbach-
Gruppe 
 

Nachstehend wird gemäß Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO i. V. m. Art. 24 Abs. 1 KommZG die 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Brunnbach-Gruppe amtlich bekannt gemacht. 
 
Das Landratsamt Roth hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung geprüft und mit Schreiben vom 
07.03.2024; Az. 20-Ec-027-941 festgestellt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 ordnungsgemäß 
zustande gekommen ist und keine genehmigungspflichtigen Bestandteile nach Art. 40 KommZG in Verbindung mit 
Art. 67 und 71 GO enthält. 
 
Der Haushaltsplan wird nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung der Brunnbach-Gruppe, Marktplatz 1, 90584 Allersberg, während der allgemeinen 
Geschäftsstunden öffentlich zugänglich gemacht. Im Übrigen kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und 
allen weiteren Anlagen für die gesamte Zeit ihrer Wirksamkeit entweder in Papier oder elektronisch eingesehen 
werden. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Brunnbach-Gruppe 
 

für das Jahr 2024 

 
Aufgrund Art. 41 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband 
folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 
im Verwaltungshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben auf je 1.536.100 € 
 
und im Vermögenshaushalt 
 in den Einnahmen und Ausgaben auf je 1.471.000 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf 0 € festgesetzt. 
 

§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

 
Verbandsumlagen werden nicht erhoben. 
 

§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
200.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 
 
 
 
Allersberg, den    ZWECKVERBAND ZUR 

WASSERVERSORGUNG 
  DER BRUNNBACH-GRUPPE 
   Zweckverbandsvorsitzender 
 
 
 ____________________________ 
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Bekanntmachung der Sparkasse Mittelfranken Süd 

 
 
Betreff: Aufgebot 
 
 
Frau Ursula Vogt, Asternstraße 6, 91126 Schwabach 
 

gibt uns bekannt, dass das Sparkassenbuch der Sparkasse Mittelfranken-Süd (vormals Sparkasse Roth-Schwabach 
und Ver. Sparkassen Weißenburg i.Bay.) 
 

Nr. 3 406 832 521 

 
lautend auf den Gläubiger: Frau Ursula Vogt, Asternstraße 6, 91126 Schwabach 

in Verlust geraten ist. 
 
Der Inhaber des genannten Sparbuches wird aufgefordert, seine Rechte innerhalb von drei Monaten unter Vorlage 
der Sparurkunde geltend zu machen, widrigenfalls die Urkunde für kraftlos erklärt wird. 
 
 
Roth, 04.03.2024 Sparkasse Mittelfranken-Süd 
 Der Vorstand 
 
 
   


